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§ 3.

Der Bundesrat setzt die Höchstpreise fest. Soweit er sie nicht

festgesetzt hat, können die Landeszentralbehörden oder die von ihnen

bestimmten Behörden Höchstpreise festsetzen.
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten

Behörden erlassen die ersorderlichen Anordnungen und Aus

führungsbestimmungen.
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Wer die nach § 1 festgesetzten Höchstpreise überschreitet oder

den nach § 3 erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt

oder Vorräte an derartigen Gegenständen verheimlicht oder der

Aufforderung der zuständigen Behörde nach 8 2 nicht nachkommt,
wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Unver

mögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

8 6.

 Der Bundesrat wird ermächtigt, den Zeitpunkt zu bestimmen,

zu welchem dieses Gesetz wieder außer Kraft tritt.

8 6.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und

beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.

Gegeben Berlin im Schloß, den 4. August 1914.

(L. 8.) Wilhelm.

Delbrück.

2.

Bekanntmachung, über die Höchstpreise für Getreide und Kleie,

vom 28. Oktober 1914.

Auf Grund von § 3 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise vorn

4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S. 339) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 28. Oktober 1914 (Reichs-Gesetzbl. S. 458) hat

der Bundesrat folgende Verordnung erlassen:


